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Neues Personalvertretungsgesetz stärkt 

Beteiligung und Mitbestimmung 

Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur umfassenden No-

vellierung des Personalvertretungsgesetzes beschlossen. 

Nach mehr als 30 Jahren soll das seit 1993 geltende Ge-

setz grundlegend modernisiert und an aktuelle rechtliche, 

gesellschaftliche und arbeitsorganisatorische Entwicklun-

gen angepasst werden. 

„Mit der Novellierung des Personalvertretungsgesetzes 

schaffen wir ein zeitgemäßes und praxistaugliches Regel-

werk für die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst. Die Ar-

beitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grund-

legend verändert – darauf geben wir jetzt eine klare und zu-

kunftsfähige Antwort“, erklärt Innenminister Christian Pegel.  

Hintergrund der Reform sind unter anderem die Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur personalvertretungsrechtlichen Mitbe-

stimmung sowie veränderte Arbeitsbedingungen durch fle-

xible Arbeitszeiten, neue Arbeitsformen und die zuneh-

mende Digitalisierung. Auch die bessere Vereinbarkeit von 

Beruf, Familie und Pflege sowie die Stärkung von Gleich-

stellungsfragen standen im Fokus der Überarbeitung. 

Der Gesetzentwurf baut auf der Koalitionsvereinbarung der 

Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und ei-

nem Eckpunktepapier auf und zielt darauf ab, die Mitbe-

stimmung im öffentlichen Dienst zeitgemäß weiterzuentwi-

ckeln. Künftig werden die Regelungen zur Mitbestimmung 

übersichtlicher und klarer gefasst. Personalräte sollen sich 

grundsätzlich mit allen innerdienstlichen Angelegenheiten 

befassen können – so, wie es in anderen norddeutschen 

Ländern bereits üblich ist. Zugleich wird die vertrauensvolle 
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gestärkt und eine ressortübergreifende Mitbestimmung ein-

geführt, damit Beschäftigteninteressen auch über Ressort-

grenzen hinweg besser berücksichtigt werden können. Dies 

können Fälle sein wie die Einführung einer elektronischen 

Akte in der gesamten Landesregierung, so dass nicht mehr 

in jedem Ministerium einzeln mit dem Personalrat verhan-

deln muss, Gleiches gilt für landesregierungsweit beabsich-

tigte Arbeitszeitregelungen oder Home-Office-Regelungen. 

Darüber hinaus treibt der Gesetzentwurf die Digitalisierung 

der Personalratsarbeit voran und stärkt gezielt die Beteili-

gung junger Beschäftigter. Erstmals werden eigene Beteili-

gungsgremien für Rechtsreferendarinnen und Rechtsrefe-

rendare sowie für Verwaltungsdienst-Anwärterinnen und 

Anwärter geschaffen. Auch studentische und wissenschaft-

liche Hilfskräfte erhalten durch spezielle Regelungen eine 

stärkere und klar geregelte Vertretung. 

Darüber hinaus werden die Freistellungsregelungen für 

Personalratsmitglieder angepasst, neue Vorschriften zur 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf aufgenommen 

und Maßnahmen zur Vermeidung personalratsloser Zeiten 

bei Umstrukturierungen eingeführt. Künftig sind – entspre-

chend vergleichbarer Regelungen in anderen norddeut-

schen Bundesländern – nur noch zwei Statusgruppen vor-

gesehen: Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer. Die frühere Aufteilung der Arbeit-

nehmer in Arbeiter und Angestellte endet damit auch in 

Mecklenburg-Vorpommern. Zudem wird die Personalrats-

wahl um die Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe 

erweitert. 

„Gerade mit Blick auf die digitale Transformation und den 

zunehmenden Fachkräftemangel ist die Beteiligung der Be-

schäftigten ein entscheidender Erfolgsfaktor. Mitbestim-

mung heißt auch Mitverantwortung für eine leistungsfähige, 

moderne und effiziente Verwaltung“, so der Minister weiter. 

Mit der Neufassung des Gesetzes legt das Land Mecklen-

burg-Vorpommern den Grundstein für ein modernes, an-

wenderfreundliches und zukunftsfestes Personalvertre-

tungsrecht im öffentlichen Dienst. 


